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 Veröffentlicht am 26.08.1996

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §59 Abs1;

AVG §64 Abs2;

Rechtssatz

Ebenso wie in erster Instanz ein gesonderter Bescheid über die Aberkennung der aufschiebenden Wirkung zulässig ist,

kann auch die Berufungsbehörde über die Berufung gegen die Aberkennung der aufschiebenden Wirkung in einem

von der Hauptsache getrennten Bescheid erkennen. Die Entscheidung über die Berufung gegen die Aberkennung der

aufschiebenden Wirkung ist von der Entscheidung über die Berufung in der Hauptsache iSd § 59 Abs 1 AVG trennbar.

Schlagworte

Trennbarkeit gesonderter Abspruch
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